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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 10/0383 

601 - Fachbereich Planung Datum: 31.08.2010 
Bearb.:  Herr Uwe Reher Tel.: 246 öffentlich 

Az.:  601/Herr Reher - sz  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Umweltausschuss 15.09.2010

 
 
Baumschutzsatzung für die Stadt Norderstedt 
hier: Vorlage des Satzungsentwurfs und Beschluss zur Durchführung des 
 Aufstellungsverfahrens 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss des Satzungsentwurfs 
 
Der Umweltausschluss beschließt den vorgelegten Entwurf zur Baumschutzsatzung in der 
vorliegenden Textfassung und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung des formalen 
Aufstellungsverfahrens. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Umweltausschuss hatte in seiner Sitzung am 16.06.2010 den folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
„Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen zur Wiedereinsetzung der 
Baumschutzsatzung vom 19.03.2001 zu prüfen und eine überarbeitete Neufassung der 
Satzung mit Berücksichtigung der heutigen Rechtslage als Entwurf zur ersten Sitzung des 
Umweltausschusses nach der Sommerpause vorzulegen. 
Die formalen Schritte bis zum Beschluss in der Stadtvertretung einschließlich des dafür 
notwendigen Zeitablaufes mit Nennung des nächstmöglichen Zeitpunktes sind in dieser 
Sitzung als Berichtsvorlage darzustellen.“ 
 
Der anliegende Entwurf der Baumschutzsatzung basiert inhaltlich auf der Satzung, die am 
01.04.2001 in Kraft trat und mit Wirkung vom 04.03.2010 unwirksam wurde. 
 
Da die Mehrzahl der gesetzlichen Grundlagen in den vergangenen Jahren novelliert wurden, 
musste die Satzung an die geänderten Gesetzesgrundlagen angepasst werden. Die 
Anpassung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung der Stadt Norderstedt und in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Segeberg. 
 
 
Ungefährer Zeitplan (optimierter Zeitbedarf) des Aufstellungsverfahrens für die 
Baumschutzsatzung: 
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- Veröffentlichung über die Auslegung des Satzungsentwurfs in der beschlossenen 
Fassung bis Ende September 
 

- Auslegung des Satzungsentwurfs 1 Monat – 01.10.-31.10.2010 
 

- Während dieser Auslegung und bis zu zwei Wochen danach können Anregungen 
vorgebracht werden ( Frist bis 15.11.2010) 
 

- Auswertung der Anregungen (bis 30.11.2010) 
 

- Erneute Behandlung im Umweltausschuss im Dezember 2011 
 

- Satzungsbeschluss in der Stadtvertretung im Januar oder Februar 2011 
 

- Veröffentlichung – Am Tag danach würde die Satzung in Kraft treten, d. h. im günstigsten 
Fall am 01.03.2011 

 
 
 
 
Anlagen: 
Entwurf der Baumschutzsatzung 
 
 
 


